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Dienststelle: Datum: Vorlagen-Nr.:
FD Finanzen und Abgaben 16.01.2001 13/1454
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin:
Rechnungsprüfungsausschuss 14.02.2001
Verwaltungsausschuss 26.02.2001
Rat 01.03.2001
 
   
 
Beratungsgegenstand: 
 
Entlastung der Geschäftsführung des Rettungsdienstes DRK/Stadt Emden GbR für das Ge-
schäftsjahr 1999 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Vertreter der Stadt Emden in der Gesellschafterversammlung des Rettungsdienstes 
DRK/Stadt Emden GbR werden beauftragt, 
 
1. sich dem Bericht der Geschäftsführung anzuschließen und den Abschluss für das Ge-

schäftsjahr 1999 anzunehmen, 
 
2. den Gewinn in Höhe von 51.799,21 DM dem Eigenkapital zuzuführen, 
 
3. der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 1999 Entlastung zu erteilen. 
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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  13/1454 
 
Begründung: 
 
Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 01.04.1986 betreiben Stadt Emden und DRK den 
Rettungsdienst seit dem 01.04.1986 in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts. 
 
Der Jahresabschluss 1999, dargestellt im Geschäftsbericht 1999, schließt mit einem Be-
triebsgewinn von 51.799,21 DM ab. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt hat zu wesentlichen 
Beanstandungen nicht geführt. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ist der Gewinn dem Eigenkapital zuzuführen. 
 
Ein Mitwirkungsverbot gem. § 26 NGO besteht nicht, da es sich hierbei lediglich um die Ent-
lastung der Geschäftsführung handelt. 
 

 
 


